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gefegt, an biefeS bann ein 3 mm ftarleS Blech angepreßt,
baS Bis gur lünftigen ©iragenflädie teilte. SBar bie
©tampfmafchlne barüber gefaxten, tourbe baS Blech ^er=
ausgesogen; bamit bat man oermteben, bag ftdg bie
ffugen roieber fe^lte^en, ober bag an ber Oberfläche Un»
ebensten entfianben.

Betm Sau ber ©taatëftrage SBittenbad)—$äggen»
fdjœil ift bie gugenauSbilbung roteber etroaS anberS,
œte mir e§ unten nager betreiben merben.

III. Sie Beicmffrage Pittenbach—Crnggenfshmil
(Sl. St. ©aüen).

Ausgenommen bie eingangs ermähnten Sieferltng»
Bafalibeläge in Aorfdjach, ift bie§ bie erfie Betonffrage
im Ranton ©t. ©aüen. ©in früheres ^ßrojeft betraf
eine ©taatsfirage am SBatenfee cor oier fahren. Soeij
eine ©emeinbe lehnte bie Betonffrage ab, meil bie burcb
bte um 15 cm gegenüber ber beftehenben ©trage höhere
Sage größere AnpaffungSaröeiten entfianben, bie nach
bem bamaligen fantonalen ©tragengefefc gang gu Saften
ber Anflöget fielen.

Sie ©trage Pittenbach—$äggenfchroil ift eine AuS»
faKftrage ber ©tobt ©t. ©allen ; ffe ©ermittelt ben 93er«

lehr gtoifdjen Sonffang (©übbeutfdjlanb) unb ©t. ©aüen
einer» unb mit bem Appengeüer«Borberlaitb anberfeits.
Sei einem Berlegr non 600 t täglich ®ar beabftcgtigt,
bie ©trage mit Sleinpffäffetung gu oetfegen, mie e§ bie
lantonale ©tragenoerroaltung bei aüen übrigen AuSfaü»
ftragen ber ©tabt getan. $ier mürbe Selon geroählt,
ber jmeifelSohne ben Sienff ebenfogut oerfehen roirb.
gür bie Ausführung rourbe mit ber „Betonffragen
A.<@. SBilbegg" ein Bertrag abgefdgloffen. ©te führt
bie ©trage auf eigene Serantroortung aus, hat aber
bie Arbeiten ben groei ©t. ©aüerfirmen S. S en bei
unb geanäRüllerSögne übertragen. Sie lantonale
©tragenoermaltnng fteht nur in Berbtnbung mit ber
Betonffragen A.»@. Ptlbegg, gtnter ber baS 3®«nent=
fpnbilat fteht. Ser Bettrag lautet auf Übernahme beS

Unterhaltes auf 10 Qagre. Sie ©trage loftet ben ©taat
gr. 12.10/m®, Inbegriffen ben zehnjährigen Unterhalt,
bas« für plante gr. 1.50/m®, gufammen bemnach graulen
13,60/ml Sie Soften beS zehnjährigen Unterhaltes
»erben gefcgâiff auf gr. 1.—/m®. Qm Santo« ®t. ©aüen
mug man rechnen für Sletnpffafterftragen mit gr. 15 bt§
16 unb gr. 9 bis 10 für Seerbeton« ober Afphalt»
ftragen. Sie Soften ber neuen Betonffrage liegen bem»
nach etroa tn ber SDRitte.

3um Unterfchteb oon ben oben befprodjenen Beton»
ftraßen mirb bitjenige oon Pittenbach nach Çâggenfdjmil
etnfchichtig erffcttt. Ste ÜJiifchung befteht aus $art'
jcgotter, Bruchfdgotter, glugfanb unb 3e«7ent. Ser fonff
billigere Unterbeton hatte tn hier leine Berechtigung, metl
entfprechenb ben grogen 3nf«hrftrecEen oom See her
unb ben beträchtlichen $Ögenunterfchieben lein ißrelS»
unterfchteb gu ermatten mar. Ste ©tfieüung tn groei
Schichten lägt ffch nur bort rechtfertigen, mo für ben
ünterbeton etnheimifcher ©hotter in unmittelbarer Aäge
ber Baufirecte gur Verfügung fteht.

Ser Etuerfhnitt ift bachförmig, mit 2V? % Ctuerge»
l«ue; in ben Suroen ift baS ©efäüe elnfetttg auSgebilbet,
»tt 5% bis 6 % ©teigung. Sie 93etonftärle ift In ber
«tragenmitte mit 11 cm atr gerlngften, an ben Aänbern
®{t 16 cm am grögten. Sie ©ifeuetnlagen flnb etroaS
wtglidjjer als bei ben früher erfieüten Betonffragen,
nämlich 4,0 kg/m® fiait 3,2 kg/m®; am füanb ffnb bie
-ftofdjen beS ©ifengeflechteS enger, meil bort bie S3ean>

PN am grögten ift. Sie 3«fammenfet}ung ber
wes ©anbmifchung erfolgt nach ber fogenannten ©raf
[Jen Sutoe. Sie SUlifcöung beffegt anS 10 % S3oübrech»
l®nb; 35% Material au§ ber Bregenger»lach ; 22%

SÄSESEi. UNK» HOLZ BEARBEITUNGSMASCHINEN

KOMBINIERTE HOBELMASCHINE — Mod. H. D. L.
410, 510, 610 mm Hobelbreite 6 3

A. MÜLLER & CSE, & « BRUGG

Çartfptttter oon ben Bafaltroerlen S3uch§ (®t. ©aüen),
in ben Sorngrögen 8/15 mm unb 15/22 mm; 34,5®/o
©rubenlteS. ((Schluß folgt.)

Beteiidjümg unb Mfficrntng oon
3fufbruti)fteUen.

(Sotrefpotibetij.)

Sn Ac. 13 ber „3D. fchnoetg. §anbro.»3tg." öom lau»
fenben Sagte rotrb in einer ©infenbung bie Beleuchtung
ber Aufbruäffieüen geftreift unb ein ©ebtet angefegnitten,
bas unbebingt bet bem heutigen Betlegr etroeldje ber»
mehrte Aufmerlfamleit berbtent.

@8 fei baher berfucht, im Aadgfolgenben noch etmas
mehr auf tiefe Angelegenheit einzutreten. @8 ift bon
größter Picgtigleit, bag ber heute immer noch guneg»
menbe Berfegr in fixere Sahnen gelenft mirb unb bag
burdh entfpcedgenbe Senngeidgnung Oon Aufbruch», mie
auch anbern Bauffeflen auf ©tragen, ber Bertegr er»
leichtert mirb, ohne fich etmelcher ©efagr ausfegen gu
müffen. SCßtrb Oom gahrjeugführer richtiges unb for»»

relies gahteu berlangt, fo barf anbererfeits auch ber»

langt merben, bag ©efahrenfteüen auf ©tragen beutlich
gelenngeichnet merben unb jroar bei Sag unb AadEff.

SBer ©elegenheii h(ü» etmaS über fein alltägliches
SätigleitSgebiet htnauS ju lommen, lann fe|r oft Ion»

ftatieren mie mangelhaft, manchmal gerabeju gefährlich
unb ungenügenb abgefperrt mirb. SieS ift nicht nur
bei Iteinen, fonbern fehr oft auch gnögecn Sau-
fteÜen auf ©tragen gu beobadhten.

Sie Beleuchtung aller Baufteüen benötigt etmelche

Ueberlegung um fie jroedEentfprechenb gu geftalten. Sie
Öaternen, befonberê bie meift berroenbeten ißetroüa»
lernen (©turmlaternen finb_ öfters berart aufgehängt,
bog fie entmeber nur bon einer ©etie ober manchmal

gar nicht ju fehen finb, bis man bie Baufteüe faft er»

reicht hat- ©ntroeber hangen fie gu tief unb merben

berf<hmu|t, fobag bie Seuchtlraft berloren geht ober

fie lommen hinter einen Bfahl ober ©rbhaufen gu haogeh-
Sie bte Beleuchtung bebtenenbe ißerfon foüte fich i" bi®

Sage beS gahrgeugführerS betfeien unb fich bergeroif»

fern, ob baS Sicht beuttich genug fichtbar ift unb ihm
als ©elbfifahrer genügen mürbe. Sie geeignetfte £öl)e
über Boben bürfte 0,80-1,00 m fein. Ob bann für
bte Beleuchtung ebentueü eleltrifcheS Sicht bermenbet

mtrb ober ißetrol, fo gilt bte Sichtbarmachung für aüe

Acten. Beim eleftrifchen Sicht lann baS Sicht etroaS

höher gehängt merben, infolge Sichtmirtung nach unten,

©in etroaS nachteiliger Umfienb bei Beleuchtungen

auf Baufteüen ift ber, bag man nie meig, mann bte

Sichtet bösroifltg, mutroiüig ober auf äBitterungSemflüffe
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gesetzt, an dieses dann ein 3 mm starkes Blech angepreßt,
das bis zur künftigen Straßenfläche reichte. War die
Ttampfmaschtne darüber gefahren, wurde das Blech her-
ausgezogen; damit hat man vermieden, daß sich die
Fugen wieder schließen, oder daß an der Oberfläche Un-
ebenheiten entstanden.

Beim Bau der Staatsstraße Wittenbach—Häggen-
schwil ist die Fugenausbildung wieder etwas anders,
wie wir es unten näher beschreiben werden.

III. Die Betonstraße Wittenbach—Häggenfchwil
(Kt. St. Gallen).

Ausgenommen die eingangs erwähnten Kieserling-
Basaltbeläge in Rorschach, ist dies die erste Betonstraße
im Kanton St. Gallen. Ein früheres Projekt betraf
eine Staatsstraße am Walensee vor vier Jahren. Doch
eine Gemeinde lehnte die Betonstraße ab, weil die durch
die um 15 em gegenüber der bestehenden Straße höhere
Lage größere Anpassungsarbeiten entstanden, die nach
dem damaligen kantonalen Straßengesetz ganz zu Lasten
der Anstößer fielen.

Die Straße Wittenbach—Häggenfchwil ist eine Aus-
fallftraße der Stadt St. Gallen; sie vermittelt den Ver-
kehr zwischen Konstanz (Süddeutschland) und St. Gallen
einer- und mit dem Appenzeller-Vorderland anderseits.
Bet einem Verkehr von 600 t täglich war beabsichtigt,
die Straße mit Kleinpflästerung zu versehen, wie es die
kantonale Straßenverwaltung bei allen übrigen Aussall-
ftraßen der Stadt getan. Hier wurde Beton gewählt,
der zweifelsohne den Dienst ebensogut versehen wird.
Für die Ausführung wurde mit der „Betonstraßen
A.-G. Wild egg" ein Vertrag abgeschlossen. Sie führt
die Straße auf eigene Verantwortung aus. hat aber
die Arbeiten den zwei St. Gallerfirmen K. Bendel
und JeanMüllerSöhne übertragen. Die kantonale
Straßenverwaltung steht nur in Verbindung mit der
Betonstraßen A.-G. Wildegg, hinter der das Zement-
syndikat steht. Der Vertrag lautet auf Übernahme des
Unterhaltes auf 10 Jahre. Die Straße kostet den Staat
Fr. 12.10/m^, Inbegriffen den zehnjährigen Unterhalt,
dazu für Plante Fr. 1.50/m^, zusammen demnach Franken
13.K0/m2. Die Kosten des zehnjährigen Unterhaltes
werden geschätzt auf Fr. 1.—/m^. Im Kanton St. Gallen
muß man rechnen für Kleinpflasterftraßen mit Fr. 15 bis
16 und Fr. 9 bis 10 für Teerbeton- oder Asphalt-
ftraßen. Die Kosten der neuen Betonstraße liegen dem-
nach etwa in der Mitte.

Zum Unterschied von den oben besprochenen Beton-
ftraßen wird diejenige von Wittenbach nach Häggenfchwil
einschichtig erstellt. Die Mischung besteht aus Hart-
Hotter, Bruchschotter, Flußsand und Zement. Der sonst
billigere Unterbeton hatte in hier keine Berechtigung, weil
entsprechend den großen Zufuhrstrecken vom See her
und den beträchtlichen Höhenunterschieden kein Preis-
unterschied zu erwarten war. Die Erstellung in zwei
Schichten läßt sich nur dort rechtfertigen, wo für den
Unterbeton einheimischer Schotter in unmittelbarer Nähe
der Baustrecke zur Verfügung steht.

Der Querschnitt ist dachförmig, mit Ouerge-
Me; in den Kurven ist das Gefalle einseitig ausgebildet,
mit bis g«/,, Steigung. Die Betonftärke ist in der
Straßenmitte mit 11 em am geringsten, an den Rändern
mn 16 ew am größten. Die Eiseneinlagen sind etwas
reichlicher als bei den früher erstellten Betonstraßen,
nämlich 4P statt 3,2 kA/m*; am Rand sind die

Draschen des Eisengeflkchtes enger, weil dort die Bean-
ll^chuug am größten ist. Die Zusammensetzung der
Aes Sandmischung erfolgt nach der sogenannten Graf
Hen Kurve. Die Mischung besteht aus 10 °/° Vollbrech-
fund; 35«/y Material aus der Brcgenzer-Aach; 22°/«

iisnimmsîî7k 5,sseìâ8««,»ie — No««. ». o. I..
410, 5>0, 6M mm H4obe>brelte 6 z

k. â (SU. à - SKULL
Hartsplttter von den Basaltwerken Buchs (St. Gallen),
in den Korngrößen 8/15 mm und 15/22 mm; 34,5 "/<>

Grubenkies. (Schluß folgt.)

Beleuchtung und Absperrung von
Aufbruchstellen.

(Korrespondenz.)

In Nc. 13 der „III. fchweiz. Handw.-Ztg." vom lau-
senden Jahre wird in einer Einsendung die Beleuchtung
der Aufbruchstellen gestreift und ein Gebiet angeschnitten,
das unbedingt bei dem heutigen Verkehr etwelche ver--
mehrte Aufmerksamkeit verdient.

Es sei daher versucht, im Nachfolgenden noch etwas
mehr auf diese Angelegenheit einzutreten. Es ist von
größter Wichtigkeit, daß der heute immer noch zuneh-
mende Verkehr in sichere Bahnen gelenkt wird und daß
durch entsprechende Kennzeichnung von Aufbruch-, wie
auch andern Baustellen aus Straßen, der Verkehr er-
leichtert wird, ohne sich etwelcher Gefahr aussetzen zu
müssen. Wird vom Fahrzeugführer richtiges und kor-
rektes Fahren verlangt, so darf andererseits auch ver-
langt werden, daß Gefahrenstellen auf Straßen deutlich
gekennzeichnet werden und zwar bei Tag und Nacht.

Wer Gelegenheit hat, etwas über sein alltägliches
Tätigkeitsgebiet hinaus zu kommen, kann sehr oft kon-
statieren wie mangelhaft, manchmal geradezu gefährlich
und ungenügend abgesperrt wird. Dies ist nicht nur
bei kleinen, sondern sehr oft auch bei größern Bau-
stellen aus Straßen zu beobachten.

Die Beleuchtung aller Baustellen benötigt etwelche

Ueberlegung um sie zweckentsprechend zu gestalten. Die
Laternen, besonders die meist verwendeten Petrolla-
Lernen (Sturmlaternen sind öfters derart aufgehängt,
daß sie entweder nur von einer Seite oder manchmal

gar nicht zu sehen sind, bis man die Baustelle fast er-

reicht hat. Entweder hangen sie zu tief und werden

verschmutzt, sodaß die Leuchtkraft verloren geht oder

sie kommen hinter einen Pfahl oder Erdhaufen zu hangen.
Die die Beleuchtung bedienende Person sollte sich in die

Lage des Fahrzeugführers versetzen und sich vergewis-

fern, ob das Licht deutlich genug sichtbar ist und ihm
als Selbstfahrer genügen würde. Die geeignetste Höhe

über Boden dürfte 0,80-1,00 m sein. Ob dann für
die Beleuchtung eventuell elektrisches Licht verwendet

wird oder Petrol, so gilt die Sichtbarmachung für alle

Arten. Beim elektrischen Licht kann das Licht etwas

höher gehängt werden, infolge Lichtwirkung nach unten.

Ein etwas nachteiliger Umstand bei Beleuchtungen

auf Baustellen ist der, daß man nie weiß, wann die

Lichter böswillig, mutwillig oder auf WitterungSemflüsse
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gurüctführenb, ausgelöst werben. Dies Eann bet bei-
ben Sidjtarten borEommen. Stuf alle gäHe foHte bet

Sermenbung bon eleîtrifd^em Sicht, bafür geforgt werben,
baß bet plö|li<hem Setfagen ber Stromlieferung, fofort
anbere SeleuchtungSförper gut Verfügung fielen. Sine
Kontrolle über bie Seleuchtung in fpäter Slbenbftunbe
biirfte als angezeigt erfcheinen unb unter Umftänben
bon grower Dragmeite fein. Um auf baS Seifpiel 1 in
Str. 13 gurücEguEommen, mag erwähnt fein, baß bie

Stbfperrung wirElich richtig war, hingegen bie Seteuch-
tung unter allen Umftänben ungettügenb. SluS borftehen-
ber Slbbilbung ift gu erfeßen, baß es am gmedmäßigften
ift, wenn in bie Slbfperrung bie SJtaterialhaufen einbego»

gen werben unb auf febe (Seite 2 Saternen befeftigt werben,
bie bon allen Seiten fichtbar finb. Stur fo Eann bas

betbhtblich, gu erflären, bamit mit enblidj in ber lleitteti
Schweig etwas einheitliches beîommen hätten, wenigftens
tn btefer Dichtung, immerhin wollen wit ben SDÎut nicty
finfen laffen. Slnfänge ftnb im Danton (SlaruS gemalt,
ebenfo im ßanton St. ©allen unb fobiel beïannt folgen
auch anbere fîantone. SS bürfte aber gleichwohl nodj

geraume $eit hergehen, bis bie Stnführung biefer Signal»
Drbnung allgemein ift. SS macht feljt oft ben Slnfdjeiti,
als feien bie Slutomobitiflen in ben Sehörben ober Set»

waltungen gu wenig ober gar nicht bertreten unb ba§

baS neugeitliche gaftgeug auf ber Straße immer noch

gewiffe geinbe hat, braucht nicht befonberS emäljnt gu
werben.

Um auf bie Signal» Drbnung noch näher eingutreten,
ift es wünfchenSwert bie für SaufteHen in grage font»

W

l
Bnz.

*1.

ßr. 4 u. Br.2 » Brebber
L ^ Laj~ernen»

Auffahren auf SJtaterialhaufen bermieben werben, eben-
fo Eommt es nicht mehr bor, baß bie eine ober anbere
ßateme burch meterhohe SJtaterialhaufen berbecEt wirb.
Sbenfo gmedmäßig ift es, wenn bie Fretter Sr. 1 unb
Sr. 2 ebeniueH mit ßalE ober garbe weiß geftrichen
werben, fobaß biefelben beutlich fichtbar finb. Sbenfo
bürfte eine ähnliche Seleuchtung auch für ben gall in
Slbb. 2 bon Sit. 13 als angegeigt erfcheinen. Db hier
nun weißes ober rotes Sicht gut Slnmenbung Eommt,
bürfte nicht gerabe bon großem Selang fein. Die neuern
Sorfchriften ßhreiben roteS Sicht nur bei gänglich ge-
fperrten SaufteHen bor, mährenb bei einer SaufteHe
wie hier erwähnt, bie eine §älfte ber Straße fahrbar,
alfo nicht gang gefperrt ift. Stoßt ift bie Sauftetle
gang gefperrt, aber nicht bie Straße, fobaß alfo ein
gelbes ober weißes Sicht, baS baS Reichen für „Sichtung"
bebeutet, nicht falfch angewenbet fein bürfte. immerhin
foil bie Seleuchtung bodj im Sinne ber nebenftehenben
Slbb. erfolgen, bamit man beutlich erficht, welche £>älfte
ber Straße gefperrt ift unb es nicht borEommen Eann,
baß in bie Sauftetle gefahren wirb.

3m weitern Eommt es fehr oft bor, baß für gewiffe
Slrbeiten gum borauS längs bem Straßenranbe SSta»

terialhaufen beponiert werben müffen. Sinb foldje in
Eurgen Slbftänben borhanben, b. ß. nur wenige äJteter,
fo bürfte es fi<h erübrigen, auf jebem §aufen eine Sa-
terne gu fteüen. Sinb jebocß bie Raufen mehrere SDÎeter
boneinanbet entfernt, fo follten auf jebem Raufen bie
Saternen gut Slnmenbitng Eommen. Stur fo Eann fich
ber Unternehmer, bie Seßörbe ober Serwaltungen bor
UnannehmlichEeiten f<hü|en, bie aus ebentueHen Unfällen
entftehen Eönnten.

Stun aber hat feit einigen SJtonaten baS eibg. Suftig-
unb tßoligeibepartement in Sern eine Signal» Drbnung
für ben StraßenberEehr in ber Schweig erlaffen unb
ben Santonen gur Sinfüßrung empfohlen. SS ift babei
gu bebauern, baß es leibet nicht möglich mar, biefe
Signal Drbnung bom SunbeSrate aus für bie Kantone

menben Signale etwas genauer gu erläutern. DaS Signal
Str. 6, Dreiedtafel mit SluStufgeicßen, gilt allgemein a(2

Senngeidßen „SlufmetEfam machen" auf eine ©efaßr. ®ie

eibg. Drbnung fiept bor, biefeS Signal minbeftenS 150 m

bor ber ©efaßrenfteHe aufgufieHen, boch bie Diftang
bis gu 250 m erhöht werben. Selbfiberftänbiich Eann

es nicht gleichgültig fein, wohin biefe Dafel gu fteljen

Eommt. Sluf alle gäHe gehört fie auf bie rechte gatp
bahnhälfte, bamit fie bem gahrgeugfüßret unmiDEürlich

bor bem Stogen erfcheinen muß. Studj bürfte bie S5i»

ftang nicht nach @<hema ober uach bem Suchftaben ber

Serorbnung geßanbßabt werben, inbem Eeine Sauftetle
mit ber anbern übereinftimmt. Die eine berlangt baS

SluffieHeu in näherer, bie anbete aber wieber in etroaS

weiterer Sntfernung. Riebet follte bie Sntfernung unter

bem Dreied mit ber entfprechenben Diftang angefchw&w
werben (g. S. 200 m).

SUS weiteres Signal auf Sauftellen Eennen mir Str. 15

„SaufteHe". Diefe Dafel foil bagu bienen, ben Seginn

unb baS @nbe ber SaufteHe gu Eenngeichnen unb ben

gahrec gu beranlaffen, fein Dempo entfprechenb eingw

halten, baß UnfäHe bermieben werben Eönnen. Sehr of'

glauben berfchiebene gaßrgeugfttßrer, folche SteHen tni'

unberminberter unb oft getabegu unberantmortlihw
©efchwinbigEeit burdhfahren gu müffen. Stun ift abet

nicht gefagt, baß biefe Dafel „SaufteHe" bei jeber Eleinetn

SaufteHe gur inwenbung Eommen muß unb befonbeta

bei Dag bürfte es genügen, bei gang Eleinen Slufbrütp
leitete burch _$infteHen bon TpanbEarten etc Eenntlffl

gu machen, hingegen foHte ni^t unterlaffen werben, tn

gewiffer Diftang bie galjrer mit ber Sorfichtstafel Sit «

auf eine Eommenbe ©efahr aufmerEfamgu machen. Dabwt?

enthebt fich ber Unternehmer ober bie Serwaltung bet

Serantm ortung für UnfäHe, bie fich Sti(htbeahb"!ö
ber Sorfchriften ergeben, fofern auf ber SaufteHe eut»

fpredjenbe Drbnung auch borhanben war.
@S bürfte fomit Sadhe ber Seljörben unb S_ertonf'

tungen ber Äantone wie auch ber ©emeinben fein,
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zurückführend, ausgelöscht werden. Dies kann bei bei-
den Lichtarten vorkommen. Auf alle Fälle sollte bei

Verwendung von elektrischem Licht, dafür gesorgt werden,
daß bei plötzlichem Versagen der Stromlieferung, sofort
andere Beleuchtungskörper zur Verfügung stehen. Eins
Kontrolle über die Beleuchtung in später Abendstunde
dürfte als angezeigt erscheinen und unter Umständen
von großer Tragweite sein. Um auf das Beispiel 1 in
Nr. 13 zurückzukommen, mag erwähnt sein, daß die

Absperrung wirklich richtig war, hingegen die Beleuch-
tung unter allen Umständen ungenügend. Aus vorstehen-
der Abbildung ist zu ersehen, daß es am zweckmäßigsten
ist, wenn in die Absperrung die Materialhausen einbezo-
gen werden und auf jede Seite 2 Laternen befestigt werden,
die von allen Seiten sichtbar sind. Nur so kann das

verbindlich, zu erklären, damit wir endlich in der kleinen

Schweiz etwas einheitliches bekommen hätten, wenigstens
in dieser Richtung. Immerhin wollen wir den Mut nicht
sinken lassen. Anfänge sind im Kanton Glarus gemacht,
ebenso im Kanton St. Gallen und soviel bekannt folgen
auch andere Kantone. Es dürste aber gleichwohl noch

geraume Zeit vergehen, bis die Einführung dieser Signal-
Ordnung allgemein ist. Es macht sehr oft den Anschein,
als seien die Automobilisten in den Behörden oder Ver-

waltungen zu wenig oder gar nicht vertreten und daß

das neuzeitliche Fahrzeug auf der Straße immer noch

gewisse Feinde hat, braucht nicht besonders ewähnt zu
werden.

Um auf die Signal-Ordnung noch näher einzutreten,
ist es wünschenswert die für Baustellen in Frage kvm>

j.

I.

Auffahren auf Materialhaufen vermieden werden, eben-
so kommt es nicht mehr vor, daß die eine oder andere
Laterne durch meterhohe Materialhaufen verdeckt wird.
Ebenso zweckmäßig ist es, wenn die Bretter Br. 1 und
Br. 2 eventuell mit Kalk oder Farbe weiß gestrichen
werden, sodaß dieselben deutlich sichtbar sind. Ebenso
dürfte eine ähnliche Beleuchtung auch für den Fall in
Abb. 2 von Nr. 13 als angezeigt erscheinen. Ob hier
nun weißes oder rotes Licht zur Anwendung kommt,
dürfte nicht gerade von großem Belang sein. Die neuern
Vorschriften schreiben rotes Licht nur bei gänzlich ge-
sperrten Baustellen vor, während bei einer Baustelle
wie hier erwähnt, die eine Hälfte der Straße fahrbar,
also nicht ganz gesperrt ist. Wohl ist die Baustelle
ganz gesperrt, aber nicht die Straße, sodaß also ein
gelbes oder weißes Licht, das das Zeichen für „Achtung"
bedeutet, nicht falsch angewendet sein dürste. Immerhin
soll die Beleuchtung doch im Sinne der nebenstehenden
Abb. erfolgen, damit man deutlich ersieht, welche Hälfte
der Straße gesperrt ist und es nicht vorkommen kann,
daß in die Baustelle gefahren wird.

Im weitern kommt es sehr oft vor, daß für gewisse
Arbeiten zum voraus längs dem Straßenrande Ma-
terialhaufen deponiert werden müssen. Sind solche in
kurzen Abständen vorhanden, d. h. nur wenige Meter,
so dürfte es sich erübrigen, auf jedem Haufen eine La-
terne zu stellen. Sind jedoch die Haufen mehrere Meter
voneinander entfernt, so sollten auf jedem Haufen die
Laternen zur Anwendung kommen. Nur so kann sich
der Unternehmer, die Behörde oder Verwaltungen vor
Unannehmlichkeiten schützen, die aus eventuellen Unfällen
entstehen könnten.

Nun aber hat seit einigen Monaten das eidg. Justiz-
und Polizeidepartement in Bern eine Signal-Ordnung
für den Straßenverkehr in der Schweiz erlassen und
den Kantonen zur Einführung empfohlen. Es ist dabei
zu bedauern, daß es leider nicht möglich war, diese
Signal Ordnung vom Bundesrate aus für die Kantone

wenden Signale etwas genauer zu erläutern. Das Signal
Nr. 6. Dreiecktafel mit Ausrufzeichsn, gilt allgemein als

Kennzeichen „Aufmerksam machen" auf eine Gefahr. Die

eidg. Ordnung sieht vor, dieses Signal mindestens 150 w

vor der Gefahrenstelle aufzustellen, doch kann die Distanz
bis zu 250 m erhöht werden. Selbstverständlich kann

es nicht gleichgültig sein, wohin diese Tafel zu stehen

kommt. Auf alle Fälle gehört sie auf die rechte Fahr-

bahnhälfte, damit sie dem Fahrzeugführer unwillkürlich
vor dem Wagen erscheinen muß. Auch dürfte die Di-

stanz nicht nach Schema oder uach dem Buchstaben der

Verordnung gehandhabt werden, indem keine Baustelle

mit der andern übereinstimmt. Die eine verlangt das

Aufstellen in näherer, die andere aber wieder in etwas

weiterer Entfernung. Hiebei sollte die Entfernung unter

dem Dreieck mit der entsprechenden Distanz angeschrieben
werden (z B. 200 m).

Als weiteres Signal auf Baustellen kennen wir Nr. 15

„Baustelle". Diese Tafel soll dazu dienen, den Beginn

und das Ende der Baustelle zu kennzeichnen und den

Fahrer zu veranlassen, sein Tempo entsprechend einzU'

halten, daß Unfälle vermieden werden können. Sehr oft

glauben verschiedene Fahrzeugführer, solche Stellen mt

unverminderter und oft geradezu unverantwortlicher
Geschwindigkeit durchfahren zu müssen. Nun ist aber

nicht gesagt, daß diese Tafel „Baustelle" bei jeder kleinern

Baustelle zur Anwendung kommen muß und besondere

bei Tag dürfte es genügen, bei ganz kleinen AufbriM
letztere durch Hinstellen von Handkarren etc kenntlich

zu machen. Hingegen sollte nicht unterlassen werden, w

gewisser Distanz die Fahrer mit der Vorsichtstafel Nr °

auf eine kommende Gefahr aufmerksam zu machen. Dadim
enthebt sich der Unternehmer oder die Verwaltung der

Verantwortung für Unfälle, die sich aus Nichtbeachtung
der Vorschriften ergeben, sofern auf der Baustelle enö

sprechende Ordnung auch vorhanden war.
Es dürfte somit Sache der Behörden und Verwau

tungen der Kantone wie auch der Gemeinden sein, d>
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Unternehmer ebenfalls anguhalten, bet Arbeiten am
©traßenförper bie entfprecßenben BJarnungStafeln an=
guroenben unb beren Bettoenbung überhaupt botfcßretben.
86er nicßt nur ber Unternehmer, fonbern oucß bte Ber-
roattungen foHen e§ ft(ß â"* Bftiißt machen, mit gutem
Betfpiel boranjugehen. ®er Berfeßr nimmt ju feiner
heute fcßon refpeftabeln ©röße, immer noch mehr gu.
Sie ©efahren mehren fich unb wenn biefe bermieben
werben foöen, fo muß auf ber einen Seite berlangt
werben, baß richtige DrientierungStafeln, BJarnungS-
tafeln, Beleuchtungen etc. jur Slnmenbung fommen, mäh-
renb man bann bon ber anbern Seite, alfo gaßegeug»
lenfer, bode Befpeftierung biefer Slnorbnungen fodte ber-
langen fönnen. Bur bann bärften bie Unfälle auf ein
Minimum Ejecabgefe^t toerben fönnen. gutn ©cßluffe
ift gu hoffen, baß bis gur Einführung ber einheitlichen
©ignal-Drönung in ber gangen Scßroetg nicht mehr all»
gulange Seit hergehen möchte. Bebenbei fei ermähnt,
baß bie Signal-Orbnung bei ber Srucîfchriftenberroaltung
in Bern gum greife bon gr. 0.50 begogen toerben fann
unb ift biefelbe ben Unternehmern, Äutomobiliften unb
©enteinbeorganen feßr gu empfehlen. BÎ.

3it Sopttg bes 6(5racii ©emerbeaerbanbes

in Mensmil.
Bädjften SamStag unb Sonntag hält ber Schwei'

gerifdje ©ewerbeoerbanb in äBäbenSwil feine orbentltche
SaßreSoerfammlung ab. ®tc Sagung ift beSßalb oon
befonberem 9ntereffe, toeil an i|r ber neue Bräfibent
beS Schweigerifdjen ©eroerbeoerbanbeS gewählt werben
foH, nadjbem Çerr Bationalrat ®r. Sfdjumi feinen Bücf<
tritt erflärt hat.

9m Borbetgrunb beS QntereffeS flehen 2 ftanbibaten,
etn Dftfcßwelger, fterr Bationalrat Schirmer unb ein
kernet, fpetr BeglerungSrat $oß. ®te ißräftbenten-
fonfereng beS Sdjweigetifchen ©ewetbeoerbanbeS hot be-

fßloffen, biefe beiben Äanbibaten ber ©eneraloerfamm-
lung als gletch qualiftgiert gu empfehlen, um eS bann
ber Berfammlung gu übetlaffen, welcher btefer Äanbi-
baten ißr genehm ift. Beibe haben ftch bereit erflärt, bte
Sunftionen eines ißräftbenten beS Scßraetgerifchen ©e-
werbeoerbanbeS im Nebenamt gu übernehmen. Beibe
erllärten, eine Äanbibatur ntcßt annehmen gu fönnen,
faHS für ben ißräfibenten beS BetbanbeS eine Stelle im
Hauptamt gefchaffen würbe.

3Bir haben in ber Schweig fcrei große Berbänbe:
1. ®er Scßweigerifche f?anbel8< unb Qnbuftrteoerein.
2. ®et SchmeigetifdEje Bauernoerbanb.
3. ®er Scßweigerifche ©ewerbeoerbanb.
®er Schweiget ifdje fpanbelS- unb Qnbuftrteoeretn unb

ber Bauernoerbanb befißen in ihrer Seitung feßr quält-
ftgierte ^ßetfonen, bie biefe gunftionen im Hauptamt
ausüben, Eingig ber Scßweigerifche ©ewerbeoerbanb
nimmt bis jeßt mit etnem BrSftbenten im Bebenamt
oorlieb. @S würbe ftcß gewiß lohnen, einmal energifcß
bie grage gu oentilieren, ob ber Schweigerifdße ©ewerbe-
oetbanb nicht beffer täte, feine Seitung in etnem fpaupt-
amt gu oeranfern. ®te gragen, bie jahraus jahrein bie

BerbanbSleitung befdjäftigen, ftnb oon berart etnfchnei«
benöet Bebeutung, baß man ficß fragen fann, ob ihre
©rlebigung nldjt einer hauptamtlich etngefeßten Seitung
oorbehalten werben fodte. ®aS fchweigetifdje ©ewerbe
macßt gut gelt fetne roftgen 3«lten burd). ES gibt fo-
gufagen fetne Branche, bie ntrfp fdjwer unter ben hen*
tigen ^onfutreng- unb fß^obufttonSoerhältniffen leibet.
2Boßl werben in ben etngelnen Seftionen unb Branchen
anerfennenSmerte Berfucße unternommen, bte Sachlage
gu beffern, burcß Hebung ber beruftidhen BuSbilbung bie
SRitglteber fonfurrengfäßiger gu machen, bur^h oernünf-
tige SubmiffionSorbnungen ben Äonfurrengfampf erträgt
lieber gu gcftalten. BUe biefe SRaßnahmen, benen ooüe
Bnerfennung gegellt werben muß, haben aber bocß für
baS fcßweigerifcße ©ewerbe bis gum heutigen Sage feinen
bunßfcßlagenben Erfolg gehabt. SSir müffen faft 3aßr
für 3faßr fonfiatieren, baß bie Ejiftergoethältnlffe unfereS
©ewerbeS prefärer unb fdjwteriger werben. 2Boßl ift
gugugeben, baß in etngelnen Branden bte Berbienft- unb
3lrbeitSmöglichfetten noch normale finb, in anbern aber,
namentlich Im $olggemerbe, finb bte Berßältniffe feit
fahren unerfreuliche.

SBenn ber Scßweigerifche Bauernoerbanb eine beßörb*
ließe Btaßnaßme oerlangt, fo führt er oorher große unb
auf weite Sicßt angelegte Erhebungen bureß, um feine
Begehren gu belegen.

Buch ber fpanbelS- unb Qnbuftrteoerbanb ift be»

fannt für bie ©rünblicßfeit feiner Enqueten unb Berichte.
®er Sdhwetgerifcße ©ewerbeoerbanb ift bis heute nteßt
tn ber Sage, Uterfucßungen über bie Berßältniffe in un-
ferem ©ewerbe bureßgufüßren, wte baS namentlich baS

Bauernfefretariat tn Brugg für bte Sanbwirtfcßaft tut.
ES wäre ftcßerltcß für baS feßweigerifeße ©ewerbe oon
größter Bebeutung, wenn feine Ejtftenggrunblagen ein»
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Unternehmer ebenfalls anzuhalten, bei Arbeiten am
Straßenkörper die entsprechenden Warnungstafeln an-
zuwenden und deren Verwendung überhaupt vorschreiben.
Aber nicht nur der Unternehmer, sondern auch die Ver-
waltungen sollen es sich zur Pflicht machen, mit gutem
Beispiel voranzugehen. Der Verkehr nimmt zu seiner
heute schon respektabeln Größe, immer noch mehr zu.
Die Gefahren mehren sich und wenn diese vermieden
werden sollen, so muß auf der einen Seite verlangt
werden, daß richtige Orientierungstaseln, Warnungs-
tafeln, Beleuchtungen etc. zur Anwendung kommen, mäh-
rend man dann von der andern Seite, also Fahrzeug-
lenker, volle Respektierung dieser Anordnungen sollte ver-
langen können. Nur dann dürsten die Unfälle auf ein
Minimum herabgesetzt werden können. Zum Schlüsse
ist zu hoffen, daß bis zur Einführung der einheitlichen
Signal-Ordnung in der ganzen Schweiz nicht mehr all-
zulange Zeit vergehen möchte. Nebenbei sei erwähnt,
daß die Signal-Ordnung bei der Druckschriftenverwaltung
in Bern zum Preise von Fr. 0.50 bezogen werden kann
und ist dieselbe den Unternehmern, Automobilisten und
Gemeindeorganen sehr zu empfehlen. M.

Z«r Tagung des Schweiz. Gmerdeaerdaudes

in Wdensml.
Nächsten Samstag und Sonntag hält der Schwei-

zerische Gewerbeverband in Wädenswil seine ordentliche
Jahresversammlung ab. Die Tagung ist deshalb von
besonderem Interesse, weil an ihr der neue Präsident
des Schweizerischen Gewerbeverbandes gewählt werden
soll, nachdem Herr Nationalrat Dr. Tschumi seinen Rück-
tritt erklärt hat.

Im Vordergrund des Interesses stehen 2 Kandidaten,
ein Ostschweizer, Herr Nationalrat Schirmer und ein
Berner, Herr Regierungsrat Joß. Die Präsidenten-
konferenz des Schweizerischen Gewerbeverbandes hat be-

schloffen, diese beiden Kandidaten der Generalversamm-
lung als gleich qualifiziert zu empfehlen, um es dann
der Versammlung zu überlasten, welcher dieser Kandi-
daten ihr genehm ist. Beide haben sich berett erklärt, die
Funktionen eines Präsidenten des Schweizerischen Ge-
werbeverbandes im Nebenamt zu übernehmen. Beide
erklärten, eine Kandidatur nicht annehmen zu können,
falls für den Präsidenten des Verbandes eine Stelle im
Hauptamt geschaffen würde.

Wir haben in der Schweiz drei große Verbände:
1. Der Schweizerische Handels- und Jndustrteoerein.
2. Der Schweizerische Bauernverband.
3. Der Schweizerische Gewerbeverband.
Der Schweizerische Handels- und Jndustrieoerein und

der Bauernverband besitzen in ihrer Leitung sehr quali-
fizierte Personen, die diese Funktionen im Hauptamt
ausüben. Einzig der Schweizerische Gewerbeverband
nimmt bis jetzt mit einem Präsidenten im Nebenamt
vorlieb. Es würde sich gewiß lohnen, einmal energisch
die Frage zu ventilieren, ob der Schweizerische Gewerbe-
verband nicht bester täte, seine Leitung in einem Haupt-
amt zu verankern. Die Fragen, die jahraus jahrein die

Verbandsleitung beschäftigen, sind von derart einschnei-
dender Bedeutung, daß man sich fragen kann, ob ihre
Erledigung nicht einer hauptamtlich eingesetzten Leitung
vorbehalten werden sollte. Das schweizerische Gewerbe
macht zur Zeit keine rosigen Zeiten durch. Es gibt so-
zusagen keine Branche, die nicht schwer unter den Heu-
tigen Konkurrenz- und Produktionsverhältnissen leidet.
Wohl werden in den einzelnen Sektionen und Branchen
anerkennenswerte Versuche unternommen, die Sachlage
zu bessern, durch Hebung der beruflichen Ausbildung die
Mitglieder konkurrenzfähiger zu machen, durch vernünf-
tige Submissionsordnungen den Konkurrenzkampf erlräg-
licher zu gestalten. Alle diese Maßnahmen, denen volle
Anerkennung gezollt werden muß, haben aber doch für
das schweizerische Gewerbe bis zum heutigen Tage keinen
durchschlagenden Erfolg gehabt. Wir müssen fast Jahr
für Jahr konstatieren, daß die Existenzverhältniffe unseres
Gewerbes prekärer und schwieriger werden. Wohl ist
zuzugeben, daß in einzelnen Branchen die Verdienst- und
Arbeitsmöglichleiten noch normale sind, in andern aber,
namentlich im Holzgemerbe, sind die Verhältnisse seit
Jahren unerfreuliche.

Wenn der Schweizerische Bauernverband eine behörd-
liche Maßnahme verlangt, so führt er vorher große und
auf weite Sicht angelegte Erhebungen durch, um seine

Begehren zu belegen.
Auch der Handels- und Jndustrieverband ist be-

kannt für die Gründlichkeit seiner Enqueten und Berichte.
Der Schweizerische Gewerbeverband ist bis heute nicht
in der Lage, Utersuchungen über die Verhältnisse in un-
serem Gewerbe durchzuführen, wie das namentlich das
Bauernsekretariat in Brugg für die Landwirtschaft tut.
Es wäre sicherlich für das schweizerische Gewerbe von
größter Bedeutung, wenn seine Existenzgrundlagen ein-
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